
Infoveranstaltung für 
Bauinteressierte

Neubaugebiet
„Am Schneitbach – Süd“

26.11.2024
Beginn 19:00 Uhr



Themen

• Vorstellung Baugebiet
• Bauplatzvergabekriterien
• Zeit- und Erschließungsplanung
• Bewerbungsphase
• Zeit für Ihre Fragen



Übergeordnete Vorgaben 

Regionalplan Südlicher Oberrhein Flächennutzungsplan Schutzgebiete

Biotop entlang des Ullerstbachs und des Grabens im 
Norden des Plangebiets

Sonst keine Schutzgebiete im direkten Plangebiet

Biotop Graben kann verlegt werden (Feldhecke) 
an Waldrand von Ullerstbach mit 8,0 m genügend 
Abstand → Artenschutzgutachten

→ Es erfolgt ein externer Ausgleich durch Maßnahmen 
außerhalb des Plangebiets

Darstellung als landwirtschaftliche 
Fläche

Ausweisung im B-Plan als WA

→ Berichtigung FNP nach Abschluss B-
Plan

Keine Festlegung für Planbereich im 
Regionalplan

→ Kein Widerspruch des 
Grundsatzes der Raumordnung



Vorstellung Baugebiet

• 12 Plätze

• zugelassen:

• EFH

• DHH

• 1 MFH

Satzungsbeschluss GR vom 14.05.2024 



Lückenschluss entlang Friedhofstraße bis Kaiserhof



Fläche hin zum Ullerstbach 
umfasst 9 Grundstücke 
zwischen 341 qm und 908 qm 
(MFH)



Kriterien zur Bauplatzvergabe



Rechtliche Rahmenbedingungen

• (Freies) Ermessen der Gemeinde, ob und wie sie Bauland in ihrem Eigentum 
an Private zur Verfügung stellt (§ 2 Abs. 1 GemO)

• Vergabe des Baulands nach Grundsätzen der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 
GG), Transparenz, Diskriminierungsfreiheit und Bestimmtheit

• Das Vergabeermessen ist zu konkretisieren (=Bauplatzvergabekriterien)
• Gemeinde hat bei Aufstellung der Kriterien einen weiten „Spielraum“
• Zielsetzung formulieren, was die Gemeinde mit der Vergabe von 

Grundstücken erreichen will
• Kein Rechtsanspruch der Bewerber auf Zuteilung (lediglich 

Ermessensausübung muss fehlerfrei sein); keine Satzung erforderlich (§ 4 
GemO) = ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift

• Selbstbindung der Gemeinde, dass die betroffenen Grundstücke nur nach 
Maßgabe der Richtlinie vergeben werden



Rechtliche Rahmenbedingungen

• Urteil des EuGH: „Einheimischen-Modelle“ sind dann europarechtlich 
gerechtfertigt und zulässig, wenn sie ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel 
verfolgen

• Speziell Familien in der Gemeinde zu halten ist ein im Allgemeininteresse 
liegendes Ziel

• Bestand und Entwicklung der kommunalen Gemeinschaft kann ein im 
Allgemeininteresse liegendes Ziel sein

• Entwicklung der EU-Kautelen (= europarechtskonforme Ausgestaltung = 
Übertragung auf Veräußerung zu vollem Wert aus Sicht 
Landesverband/Kanzlei möglich und geboten)

• Kernaussage 1: Wohnsitz darf nicht das einzig ausschlaggebende Kriterium 
sein

• Kernaussage 2: „Listenplatz“ darf kein Auswahlkriterium sein



Beratung der Bauplatzvergabekriterien für 
„Am Schneitbach – Süd “

50% 50%



Vergabekriterien

• Die Kriterien zur Bauplatzvergabe wurden 2020 und 2024 jeweils in 
öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beraten und danach 
öffentlich bekannt gemacht (Bürgerblatt).

• Aktuelle Version für das Baugebiet „Am Schneitbach – Süd“: 
Öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 04.10.2024 



Bekanntgabe der Bauplatzvergabekriterien

Oktober 2020



Oktober 2024



1. Wohnsitz

1.1 Ortsansässige mit Erstwohnsitz Hofstetten - länger als 5 Jahre
• Für jedes Jahr 3 Punkte
• Ehegatten/Partner werden kumuliert berücksichtigt
• Max. 30 Punkte

1.2 Ortsansässige mit Erstwohnsitz in Hofstetten – bis zu 5 Jahren
• Für jedes Jahr 2 Punkte
• Punkte von 1.1 der Ehegatten/Partner können kumuliert werden
• Max. 18 Punkte

1.3 Hier geboren oder aufgewachsen und mind. 18 Jahre mit Erstwohnsitz gemeldet und 
aktiv nach Wohnraum gesucht haben

• Aufgrund von fehlendem Wohnraum, Studium oder Ausbildung  wegziehen mussten
• Für jedes Jahr 1 Punkt
• Punkte von 1.1, 1.2 werden nicht addiert
• Max. 18 Punkte



2. Arbeitsstelle

• Arbeitsstelle innerhalb Hofstettens oder innerhalb eines 25 km-Radius
• 2 Punkte pro volles und ununterbrochenes Kalenderjahr in der Gemeinde, jeweils 1 

Punkt außerhalb
• Ehegatten/Lebenspartner werden kumuliert berücksichtigt
• Nachweis erforderlich

• Arbeitsstelle innerhalb eines 50 km-Radius, Wohnort Hofstetten
• Beschäftigte der kritischen Infrastruktur
• 1 Punkt pro volles und ununterbrochenes Kalenderjahr



3. Ehrenamtliches Engagement

• Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gemeinde als
• Gemeinderat, Kirchengemeinderat
• Aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr
• Vereinsvorstand (Vorsitzende/r, Schriftführer/in, Kassierer/in, 

• 2. Vorsitzende/r)
• Übungsleiter
• Elternbeirat

• Für jedes volle, ununterbrochene Kalenderjahr: 4 Punkte, max. 20 Punkte
• Ehegatte/Lebenspartner wird kumuliert berücksichtigt
• Ausgeübtes Amt muss entweder aktiv sein oder die aktive Ausübung darf nicht länger als

zwei Jahre zurückliegen

Insgesamt werden in den Kategorien Nr. 1-3 maximal 60 Punkte 
vergeben.



4. Familienstand

• Alleinstehend:  1 Punkt

• 2 Antragssteller:  2 Punkte

• Antragssteller sind ledig, aber nachweisbar gemeinsam gemeldet und in fester Beziehung 
lebend: 

    5 Punkte

• Verheiratet/eingetragene Partnerschaft nach LPartG:

    10 Punkte

→ Maximal 10 Punkte



5. Kinder

• Anzahl der im eigenen Haushalt lebenden und gemeldeten minderjährigen Kinder
• Keine:  0 Punkte
• 1 Kind:  20 Punkte
• 2 Kinder:  10 Punkte
• 3 Kinder + mehr: 10 Punkte

→d.h.: 1 Kind = 20 Punkte, 2 Kinder = 30 Punkte, 3 Kinder = 40 Punkte, 

               4 oder mehr Kinder = 40 Punkte

• Maximal 40 Punkte



6. Grad der Behinderung/ Pflegegrad

• Behinderung oder Pflegegrad eines Bewerbers oder eines im Haushalt lebenden 
Angehörigen

• Grad der Behinderung mindestens 50 % oder Pflegegrad 1, 2, 3 oder mehr = 10 Punkte

Insgesamt werden in der Kategorie Nr. 4-6 maximal 60 Punkte vergeben



Eigener Bauplatz / Eigenheim ist bereits 
vorhanden

• Sofern bereits über ein Eigenheim oder ein Bauplatz verfügt wird, werden von der 
bisher erzielten Gesamtpunktzahl

      40 Punkte abgezogen



Erschließungsplanung / Zeitplan

• Vorstellung durch Kommunalkonzept BW als 
Erschließungsträger

Transparenzhinweis:
• Im Zuge der Erschließungsplanungen ist ein „Problem“ 

aufgetreten, das gegenwärtig noch gelöst werden muss



Bachlauf „Ullerstbach“
• Der Bachlauf stimmt u.a. durch 

Beweidung nicht mehr mit den 
amtlichen Daten überein

Gemeinde hat 2 Optionen:
1. Bebauungsplanänderung mit 

kleineren Grundstücken oder 
2. Verlegung des Gewässers auf 

den Stand der amtlichen 
Daten

Seit September 2024 Abstimmungsrunden mit LRA (WWA und Naturschutzbehörde)



Anmerkungen:

1. Erst nach Vergabe der Bauleistungen vsl. im 2. Quartal 2025 wird Gemeinderat 

die Verkaufspreise beschließen

2. Bei den Kosten für die Uferbefestigung gibt es noch keine genauen Zahlen 

(Kostenprognose!)

Verkaufspreise (Stand 25.11.2024):

Verkauf Wohnbaufläche:    270 €/m²

Verkauf private Grünfläche (2/3 von 270 €/m²): 181 €/m² 

Vorläufige Bauplatzpreise

Folie 23 04.12.2024



bis Ende 
02/2025

• Planung Uferbefestigung
• Grundstückszerteilung und –bildung
• Ausschreibung und Vergabe Bauleistungen

03-12/2025
• Herstellung Erschließungsanlagen

bis vsl. 
04/2025

• ggf. Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren Uferbefestigung

3. / 4. Quartal 
2025

• Herstellung Uferbefestigung

ab 2026
• Beginn Hochbau

Zeitplanung

Folie 24 04.12.2024



Kosten für Bauinteressenten

• Aktuell kalkulieren wir mit ca. 270 EUR/qm 
(Kostenberechnung: Stand November 2024)

• Der EUR-Betrag für die Bauinteressierten kann erst dann 
final festgestellt werden, wenn alle Erschließungsarbeiten 
vergeben sind (Dies beinhaltet Zusatzkosten für 
Ingenieurplanung, Gewässerschutzmaßnahmen, 
Vermessung bis zu 60 TEUR; )



Weiteres Vorgehen



Bewerbungsphase

• Verschieben bis Mitte 2025?
• Entscheidung von Verwaltung und Gemeinderat, Bewerbungsphase 

anlaufen zu lassen und auszuwerten
• Bewerbung gilt als erfolgreich abgegeben, wenn alle Unterlagen 

vorliegen (Erhalt einer Bestätigung durch die Gemeinde)
• Bewerber sollen wissen, wo sie im Verfahren stehen (Ermittlung der 

Punktzahl durch Gemeinde und Bestätigung durch Unterschrift der 
Bewerber, sonst keine Teilnahme am Verfahren)

• Beschluss über Vergabe der Plätze in öffentlicher Sitzung, 
voraussichtlich im April 2025

• Beschluss des VK-Preises je qm im Mai/Juni 2025, Rückzugs-Recht 
Interessenten binnen 14 Tagen



Bewerbungsphase - Anmeldung

• Bewerbungsstart: 20.12.2024 (Freitag, 08.00 Uhr)
• Bewerbungsende: 21.02.2025 (Freitag, 16.00 Uhr)
• Sie müssen sich über folgendes Formular anmelden, dieses finden Sie auf unserer Homepage
• Werden die erforderlichen Unterlagen nicht fristgerecht oder unvollständig eingereicht, werden 
die Bewerber vom weiteren Verfahren ausgeschlossen



Unterlagen

• Vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular
• Überprüfbare Unterlagen zum Wohnort (Ausweispapiere, 

Meldebescheinigung), Arbeitgeber (Nachweis Erwerbstätigkeit)
• Bewerbung allein/mit anderen
• Nachweis/Bestätigung ehrenamtliches Engagement
• Soziale Kriterien: Überprüfbarkeit zum Familienstand (z.B. 

Heiratsurkunde, Schwerbehinderung, Pflegegrad, Kinder)
• Finanzierungsbestätigung einer Bank/Sparkasse?



Auswertung der 
Bauplatzvergabekriterien



Vorgehensweise nach Rangfolge

• Jeder Bewerber muss die in Summe ermittelte Punktzahl mit seinem Einverständnis 
schriftlich bestätigen

• Bewerber können sich nach der Auswertung der Ergebnisse und Vergabe der Bauplätze nach 
jeweiliger Rangfolge einen Bauplatz nach Wahl aussuchen, beginnend mit der höchsten 
Punktzahl

• Eine einmal getroffene Auswahl ist verbindlich.

• Die konkrete Auswahl erfolgt nach schriftlicher Aufforderung durch die Gemeinde in 
einem gemeinsamen Auswahltermin. Erfolgt binnen 14 Tagen keine Rückmeldung, so 
erhalten die in Rangliste Nächstplatzierten einen freien Bauplatz zur Wahl. 

• Vorgehensweise bei Punktegleichheit: bei Punktegleichheit entscheidet das Los



Bauverpflichtung

Das Baugrundstück darf nur entsprechend den Festsetzungen des jeweiligen 
Bebauungsplanes bebaut werden. Es ist innerhalb von 3 Jahren nach Bebaubarkeit 
bezugsfertig herzustellen. In begründeten Ausnahmefällen kann die Frist durch den 
Gemeinderat angemessen um bis zu 12 Monate verlängert werden. Grundlage für den 
Baubeginn ist neben dem rechtskräftig festgestellten Bebauungsplan eine Mitteilung des 
Erschließungsträgers über die Baureife des Grundstücks.



Vielen Dank – 
noch Fragen?
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